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Sonderrundschreiben I/2011  
vom 13. Mai 2011  

Kostenersparnis – Telefonbooklet !!! 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

aus Ihren Reihen ist seit langem Unmut über das Preis-

Leistungsverhältnis und die Eintragungsbedingungen von 

Verzeichnissen wie den „Gelben Seiten“ und anderen geäußert 

worden. Wir haben das zum Anlass genommen, die Umsetzung einer 

Idee, die 2009 beim Rheinhessischen Anwaltverein Mainz entwickelt 

wurde, für unseren Sprengel zu prüfen. 

 

In Mainz haben sich zahlreiche Mitglieder des Vereins 

zusammengeschlossen, um ein „Telefonbooklet“ zu erstellen und 

kostenlos an alle Haushalte zu verteilen. In diesem Booklet sind 

sämtliche teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen mit je einem Eintrag im alphabetischen 

Teil und mindestens einem weiteren im nach Rechtsgebieten differenzierten Teil aufgeführt. 

Die Rubriken richten sich nach den bestehenden Fachanwaltschaften. Zusätzlich sind die 

Mediation und am Ende einige Teilbereiche enthalten, die besonders gewünscht wurden. 

 

Wir haben die Möglichkeit, das aufwendig vorbereitete, erprobte und erfolgreiche Konzept 

zu übernehmen. Das zuständige Vorstandsmitglied des Mainzer Anwaltvereins berichtete, 

dass dort bereits nach einem Jahr die Neuauflage vorbereitet wurde, weil die 

Rückmeldungen aus den Reihen der Mitglieder unerwartet positiv ausfielen. Diejenigen, die 

bereits dabei waren, äußerten sich begeistert. Viele von denen, die anfangs skeptisch waren 

und auf einen Eintrag verzichtet hatten, wollten bei der Neuauflage unbedingt dabei sein. 

Das Anwaltsblatt hat im letzten Jahr bereits zweimal über das Projekt berichtet (Seiten 191 

und 685).  

 

Die Sammlung und Bereitstellung der Daten sowie die Gestaltung des Booklets würde eine 

Bochumer Agentur übernehmen, die für ihre Tätigkeit eine um rd. 10.000 € geringere 

Vergütung fordert, als diejenige Agentur, die für den Mainzer Anwaltsverein tätig war. Die 

Verteilung an die rd. 193.000 Haushalte würde über den Stadtspiegel erfolgen. Wir würden 

allerdings eine Auflage von 220.000 Exemplaren drucken lassen, um den Rest an 

Mulitplikatoren wie Vereine, Verbände und Kammern zu verteilen, ferner um einige Exemplare 

in der Geschäftsstelle bereit zu halten. 

 

Die Kosten würden sich auf 300,00 € brutto (252 € netto) für die beiden Standardeinträge 

(alphabetisch und ein Fachgebiet) belaufen. Jeder weitere Eintrag kostet 100 € brutto. Damit 

die entstehenden Kosten hereinkommen, benötigen wir mindestens 110 Teilnehmer, von 

denen 1/3 einen zusätzlichen Eintrag bucht. 
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Es besteht die Möglichkeit, anstelle oder zusätzlich zum Eintrag des Namens in der 

alphabetischen Aufstellung dort nur die Kanzleibezeichnung einzutragen.  

 

Die Dateneingabe nehmen die Teilnehmer selbst über eine von der Agentur bereitgestellte 

Online-Plattform vor. 

 

Die Verteilung soll nach derzeitiger Planung im September 2011 erfolgen. Wir werden 

versuchen, die bevorstehende Verteilung über Radio und Tageszeitung sowie eine 

Pressekonferenz anzukündigen. Bei den Mainzern verlief dies sehr erfolgreich. 

 

Damit wir übersehen können, ob genügend Interessenten vorhanden sind, möchten wir Sie 

bitten, das anliegend vorbereitete Antwortfax zeitnah auszufüllen und der Geschäftsstelle 

zuzuleiten. Gelegenheit zur Anmeldung besteht bis zum  

 

31. Mai 2011. 

 

Anders als ursprünglich diskutiert, möchten wir innerhalb der einzelnen Fachgebiete die 

Fachanwälte und -anwältinnen nicht mehr voranstellen, sondern alle Teilnehmer auch hier 

alphabetisch aufführen. Die Fachanwälte werden zusätzlich in einer gesonderten Spalte 

durch einen Hinweis wie z.B. „FA“ kenntlich gemacht. 

 

Die am Ende bislang lediglich beispielhaft aufgeführten Teilbereiche können ergänzt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass sich der Vorstand vorbehält, nicht sämtliche gewünschten 

Teilbereiche aufzunehmen, wenn dies aus redaktionellen oder Kapazitätsgründen 

problematisch sein sollte. 

 

Für Rückfragen und weitere Auskünfte steht Ihnen RA Dr. Michael Sattler 

(michael.sattler@sattler.de |  610 577-0) gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

Widder 

Rechtsanwalt 

Vorsitzender 
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An den 
Bochumer Anwaltverein 
 
per Telefax: (0234) 912 90 57 
 
 
Der Bochumer Anwalt- und Notarverein e.V. prüft derzeit die Realisierbarkeit eines 
Telefonbooklets „Die Anwaltsnummer“ für September 2011. Die Kosten belaufen sich 
pro RA auf 300,00 € inkl. USt. für den Standardeintrag (ein alphabetischer Eintrag + 
ein Eintrag unter einem Fachgebiet). Jeder weitere Eintrag, auch der zusätzliche 
Eintrag unter einer Kanzleibezeichnung, kostet 100,00 € inkl. USt. 
 
Damit das Angebot der der angefragten Agentur angenommen werden kann, 
benötigt der Bochumer Anwaltverein verbindliche Zusagen von ca. 110 
Kolleginnen/Kollegen. Wir bitten um Rücksendung bis spätestens zum 
31.05.2011. 
 
Für den Fall, dass das Telefonbooklet realisiert wird, erkläre ich hiermit verbindlich, 
mindestens folgende Einträge zu buchen: 
 
Standardeintrag 300,00 € 

□ Eintrag mit Namen □ Eintrag mit Kanzleibezeichnung 

 

□ ____ zusätzliche Einträge x 100,00 € _______ € 

 
Gesamtbetrag  _______ € 
 
 
Name _________________________  Vorname  _______________________ 
 
Kanzlei  ___________________________________________________________ 
 
Anschrift ___________________________________________________________ 
 
Telefon _________________________ Telefax _________________________ 
 
Email ___________________________ Homepage _______________________ 
 
 
 
________________________________ ______________________________ 
Ort/Datum (Unterschrift) 
 
 
Kanzleistempel 
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Ich möchte unter folgenden Fachgebieten/Teilbereichen 
eingetragen werden (verbindliche Festlegung erst bei der 
Dateneingabe): 

 
Fachgebiete Fachanwalt Arbeitsschwerpunkt 
Arbeitsrecht ....................................... □ .......................... □ 
Bank- u. Kapitalmarktrecht ................ □ .......................... □ 
Bau- u. Architektenrecht .................... □ .......................... □ 
Erbrecht ............................................. □ .......................... □ 
Familienrecht ..................................... □ .......................... □ 
Handels- u. Gesellschaftsrecht ......... □ .......................... □ 
Informationstechnologie .................... □ .......................... □ 
Insolvenzrecht ................................... □ .......................... □ 
Mediation ........................................... . ........................... □ 
Medizinrecht ...................................... □ .......................... □ 
Miet- u. Wohnungseigentumsrecht ... □ .......................... □ 
Sozialrecht ........................................ □ .......................... □ 
Steuerrecht ........................................ □ .......................... □ 
Strafrecht ........................................... □ .......................... □ 
Transport u. Speditionsrecht ............. □ .......................... □ 
Urheber u. Medienrecht .................... □ .......................... □ 
Verkehrsrecht .................................... □ .......................... □ 
Versicherungsrecht ........................... □ .......................... □ 
Verwaltungsrecht .............................. □ .......................... □ 
 
Teilbereiche 
Arzthaftungsrecht ......................... □ 
Ausländerrecht ............................. □ 
Betreuungsrecht ........................... □ 
Schuldnerberatung ....................... □ 
(Hoch)Schul- u. Prüfungsrecht ..... □ 
_____________________ ........... □ 
_____________________ ........... □ 
 
Hinweis: die Entscheidung, welche Teilbereiche aufgenommen werden, behält sich der Vorstand des 
Anwaltvereins unter Berücksichtigung der Anzahl der Interessenten vor. 

 


